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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Kran, mit einem
oder mehreren Seilen beispielsweise zum Heben von
Lasten oder zum Verstellen oder Abspannen eines Aus-
legers gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1. Hebe-
zeuge sind in zahlreichen unterschiedlichen Ausfüh-
rungsformen bekannt. Insbesondere im Bereich der Kra-
ne besteht eine Vielfalt von Ausführungsvarianten, die
unterschiedlichsten Anforderungen gerecht werden
müssen.
[0002] Die bei bekannten Hebezeugen eingesetzten
Seile bestehen aus einer Vielzahl von Stahldrähten, die
zu Litzen verarbeitet sind. Üblicherweise bestehen die
Seile aus einem Seilkern, der aus miteinander verseilten
Litzen besteht. Um den Seilkern sind die Außenlitzen ge-
schlagen. Die heute verwendeten Stahlseile sind in ver-
schiedensten Ausführungen bekannt. Sie sind üblicher-
weise auf Seiltrommeln aufgewickelt, wobei aufgrund der
Fähigkeit von Stahlseilen, Querkräfte aufzunehmen, ei-
ne Mehrlagenwicklung möglich und üblich ist.
[0003] Ein wesentlicher Nachteil der heute eingesetz-
ten Stahlseile ist jedoch deren Gewicht, das je nach Seil-
ausführung bei einem Seildurchmesser von 22 mm z.B.
ca. 2,1 kg/m und bei einem Seildurchmeser von 30 mm
z.B. ca. 4,5 kg/m beträgt. Das verhältnismäßig hohe Seil-
gewicht reduziert naturgemäß die Nutzlast des Hebezeu-
ges bzw. steigert das Gesamtgewicht des Hebezeuges
bzw. das Transportgewicht mobiler Hebezeuge, wie z.B.
mobiler Krane.
[0004] Aus EP 1 331 191 ist ein Kran gemäß dem
Oberbegriff des Anspruchs 1 bekannt.
[0005] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Auf-
gabe zugrunde, ein Hebezeug der eingangs genannten
Art dahingehend weiterzubilden, daß dessen Gewicht
verringert wird bzw. daß dessen Nutzlast gegenüber He-
bezeugen üblicher Bauart gesteigert wird.
[0006] Diese Aufgabe wird durch ein Hebezeug mit
den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst. Danach ist vor-
gesehen, daß es sich bei den Seilen zumindest teilweise
um Faserseile handelt. Die Erfindung beruht somit dar-
auf, daß das Hebezeug zumindest zum Teil oder ab-
schnittsweise hochfeste Faserseile aufweist. Dies kann
für beliebige im Bereich des Hebezeuges vorhandene
Seile, wie beispielsweise Hubseile zum Heben der Last,
Seile zum Verstellen eines Auslegers, Seile der Ab-
spannverseilung und dergleichen gelten. Bei den Hebe-
zeugen spielt das Seilgewicht eine wesentliche Rolle. Es
führt zu einem Anstieg der Nutzlast bzw. zu einer Ver-
ringerung des Gesamtgewichtes bzw. des Transportge-
wichtes mobiler Krane.
[0007] Bei dem Faserseil handelt es sich vorzugswei-
se um ein Aramidseil, d.h. um ein Seil das Aramidfasern
aufweist oder aus diesen aufgebaut ist. Bei dem Werk-
stoff Aramid handelt es sich um aromatisches Polyamid
mit hoher Festigkeit und geringem Gewicht. Das Gewicht
eines Aramidseils bei vergleichbarer Bruchkraft beträgt
nur ca. 45 % des Gewichtes eines Stahiseiles. Weitere

Vorteile sind ein kleines D/d-Verhältnis, d.h. es lassen
sich kleine Seilrollen-Durchmesser und damit kleinere
Antriebe realisieren, sowie die hohe Lebensdauer bzgl.
der BiegewechselFestigkeit, die um den Faktor 60 höher
als die von Stahlseilen liegt. Ein weiterer Vorteil besteht
in dem hohen Reibwert von 0,3 bis 0,6, der die Seile
besonders geeignet für einen Treibscheibenantrieb
macht. Ferner ist die geringe Geräuschentwicklung der
Seile zu nennen.
[0008] Das Hebezeug, bei dem die Erfindung zum Ein-
satz kommt ist im wesentlichen beliebig. Es kann sich
bei dem Hebezeug z.B. um einen Kran handeln. Beispie-
le für Krane, bei denen die Erfindung eingesetzt werden
kann, sind Turmdrehkrane, Fahrzeugkrane, Wippausle-
gerkrane, Hafenkrane, Hafenmobilkrane oder Contain-
erkrane. Auch bei anderen Krantypen ist die Erfindung
einsetzbar.
[0009] Bei heute bekannten Aramidseilen ist eine
Mehrlagenwicklung insofern problematisch, als diese im
Gegensatz zu Stahlseilen keine Querkräfte übertragen
und einen großen Ovalisierungsgrad zeigen. Daraus er-
gibt sich, daß es von Vorteil ist, wenn nur Trommeln mit
einlagiger Bewicklung eingesetzt werden allerdings ver-
bunden mit dem Nachteil, daß nur geringe Hakenhöhen
realisierbar sind. Grundsätzlich ist die Erfindung nicht auf
Einlagenwicklungen beschränkt. Sofern Faserseile mit
geringem Ovalisierungsgrad eingesetzt werden, ist auch
bei diesen wie bei Stahlseilen eine übliche Mehrlagen-
wicklung im Bereich des Seilantriebes denkbar.
[0010] Gemäß der Erfindung ist ein Seilantrieb und ei-
ne Speichertrommel zur Aufwickelung des Seils vorge-
sehen. Die erforderliche Seilzugkraft wird durch den Seil-
antrieb aufgebracht. Der Seilantrieb kann z.B. als Spil-
lantrieb oder als Treibscheibenantrieb ausgeführt sein.
Die z.B. für das Heben der Last oder für das Bewegen
eines Auslegers erforderliche Zugkraft wird durch die
Treibscheibe oder durch den Spillkopf aufgebracht. Die
Speichertrommel dient im wesentlichen dazu, die nicht
benötigte Seillänge aufzunehmen, wobei hier eine Mehr-
lagenwicklung denkbar ist, wenn die Zugkraft zum Auf-
wickeln des Seils auf die Speichertrommel entsprechend
gering gewählt wird.
[0011] Bei dem Seilantrieb kann es sich z.B. um einen
Hubantrieb oder auch um einen Ausleger-Verstellantrieb
handeln. Auch andere Anwendungen sind möglich.
[0012] Die Anordnung der Speichertrommel ist im we-
sentlichen beliebig. Sie kann beispielsweise bei Turm-
drehkranen und Fahrzeugkranen frei gewählt werden,
da die Seilzuführung durch Umlenkungen den jeweiligen
Treibscheiben oder dem Spillkopf zugeführt werden
kann. Handelt es sich bei dem Hebzeug um einen Turm-
drehkran, kann vorgesehen sein, daß die Speichertrom-
mel am Gegenausleger angeordnet ist. Die Speicher-
trommel kann auf großem Abstand zum Anlenkpunkt des
Gegenauslegers plaziert werden. Der Seilantrieb, d.h.
vorzugsweise der Spillantrieb bzw. der Treibscheiben-
antrieb kann beispielsweise an der Turmspitze angeord-
net sein. Somit wäre ein ausreichender Abstand zwi-
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schen den beiden Positionen Antrieb und Trommel vor-
handen, um auch eine Trommel mit der notwendigen
Speichermöglichkeit auszuführen.
[0013] Gemäß der Erfindung ist die Speichertrommel
so geschaltet, daß diese stets eine Zugkraft ausübt und
damit das Seil bereits mit Vorspannung auf die jeweilige
Antriebseinheit (z.B. Treibscheibenantrieb, Spillantrieb)
einläuft. Bei einer derartigen Ausführung der Erfindung
ergibt sich der Vorteil, daß die Vorspannung bzw. die
Seilzugkraft derart eingestellt werden kann, daß die Spei-
chertrommel mehrlagig bewickelt werden kann. Denkbar
ist z.B. eine Seilzugkraft von einigen hundert Kilogramm.
Die Bewicklung der Speichertrommel erfolgt vorzugswei-
se mittels einer Wickelvorrichtung.
[0014] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist vor-
gesehen, daß die Seilführung derart erfolgt, daß das Seil
eine 2-fache, 4-fache oder mehr als 4-fache Einscherung
(x-fache Einscherung) aufweist. Speziell bei Autokranen
sind 6-, 8-, 10-fache usw. Einscherungen keine Beson-
derheit. Die Seilführung hat einen erheblichen Einfluß
auf das notwendige Hakengewicht und auf die Nutzlast,
wie dies unten noch näher erläutert werden wird.
[0015] Heute bekannte Aramidseile weisen die Eigen-
schaft eines Verdrehwinkeis im Bereich von 40° bis 120°
bei voller Zugkraft auf. Um ein Eindrehen der Hakenfla-
sche zu verhindern, kann in weiterer Ausgestaltung der
Erfindung ein Drallkompensator vorgesehen sein, der
dem Drehwinkelverhalten des Seils eine Gegendrehung
entgegensetzt. Der Drallkompensator kann elektrisch
betrieben sein und manuell oder automatisch eingesetzt
werden. Er dient dazu, dem Drehwinkelverhalten des
Seiles entgegenzuwirken. Sind Mittel zur Drehmomen-
terfassung vorhanden, könnte über diesen Drallkompen-
sator automatisch gegengedreht werden. Vorzugsweise
ist der Drallkompensator im Bereich des Seilendfest-
punkts vorgesehen.
[0016] Bei Turmdrehkranen ist von wesentlicher Be-
deutung, daß das Seil immer von der Hubtrommel aus
dem Bereich des Gegengewichtes quasi nach vorne be-
wegt wird. Dies bedeutet, bei großen Hakenhöhen wer-
den mehrere Tonnen Seil vom Gegengewicht zur Posi-
tion der Last transportiert. Bezogen auf das Lastmoment
bedeutet dies eine Gegengewichtsabnahme und eine Ei-
gengewichtszunahme. Ein geringeres Eigengewicht des
Seils würde sich hinsichtlich der auftretenden Belastun-
gen über die Stahlkonstruktion Turmspitze und Dreh-
kranz positiv auswirken, da diese Plus-/Minusbelastung,
sei es im Lastmoment oder Entlastung des Momentes
wesentlich kleiner wird und dadurch auch Einfluß auf den
Turm sowie auf den Drehkranz des Kranes bzw. Unter-
bau und Eckdrücke hat.
[0017] Weitere Einzelheiten und Vorteile der Erfindung
werden anhand eines in der Zeichnung dargestellten
Ausführungsbeispiels näher erläutert.

Figur 1: Darstellung zur Ermittlung des Lasthaken-
gewichtes in Abhängigkeit verschiedener
Parameter bei einem Turmdrehkran,

Figur 2, 3: Darstellung zur Verdeutlichung der Steige-
rung der Nutzlast anhand zweier unter-
schiedlicher Turmdrehkrane.

[0018] Figur 1 zeigt in schematischer Darstellung den
oberen Bereich eines Turmdrehkrans mit Hauptausleger
10 und Gegenausleger 20. Wie aus der Legende zu Figur
1 ersichtlich, kennzeichnet das Bezugszeichen g das
Seilgewicht pro Meter Seillänge (kg/m), f den Seildurch-
hang, I die Haupauslegerlänge und das Bezugszeichen
H die Seilzugkraft. Das Lasthakengewicht LAH kann bei
einer zweisträngigen Seilführung über die Beziehung
LAH = 2 * H bestimmt werden. Das Lasthakengewicht
ist notwendig, um den Seildurchhang am Ausleger zu
begrenzen und eine gute Seilspulung ohne Last sicher-
zustellen.
[0019] Das Seilgewicht g und die Auslegerlänge I sind
gegeben. Ebenso steht der maximale Seildurchhang f
fest, der im darstellten Ausführungsbeispiel 5 bis 6 m
beträgt. Mittels der in Figur 1 angegebenen Beziehung
kann die Seilzug kraft und damit auch das Hakengewicht
ermittelt werden. Da die Seilzugkraft und somit auch das
Hakengewicht direkt proportional zum Seilgewicht ist,
läßt sich durch eine Änderung des Seilgewichtes ein er-
heblicher Einfluß auf das Lasthakengewicht und damit
auch auf die zur Verfügung stehende Nutzlast ausüben,
wie dies exemplarisch aus den Figuren 2 und 3 hervor-
geht.
[0020] Figur 1 zeigt weiter die Speichertrommel 30, die
in dem vom Anlenkpunkt des Gegenauslegers 20 beab-
standeten Bereich des Gegenauslegers 20 angeordnet
ist, sowie mit dem Bezugszeichen 40 den Seilantrieb,
der beispielsweise als Spillantrieb oder als Treibschei-
benantrieb ausgeführt sein kann.
[0021] Figur 2 zeigt die Lastkurven für einen Turm-
drehkran bei der Verwendung eines Stahlseils (St) sowie
bei der Verwendung eines Aramidseils (F) als Hubseil.
Di angegebenen Werte gelten für eine 2-strängige Ein-
scherung mit einer Maximallast von 12 t (Stahlseil). Ver-
glichen wurden die Verwendung eines Stahlseils mit ei-
nem Gewicht von 2,1 kg/m und eines Aramidseils mit
einem Gewicht von 0,945 kg/m.
[0022] Wie aus der Tabelle in Figur 2 ersichtlich, ergibt
sich durch die Verwendung des Faserseils bereits eine
Verringerung des Lasthakengewichtes um 330 kg. Bei
einer Seillänge von 60 m (einfach), d.h. bei 2-facher Ein-
scherung bei einer Gesamtlänge von 120 m ergibt sich
ein Gesamtgewicht (Lasthakengewicht und Seilgewicht)
von 383 kg. Gegenüber dem Gesamtgewicht bei Ver-
wendung eines Stahlseils ergibt sich eine Verringerung
von 470 kg. Daraus ergibt sich, daß die Spitzenlast bei
Verwendung eines Aramidseils gegenüber der bei Ver-
wendung eines Stahlseils (2,5 t) um ca. 18,8 % gesteigert
werden kann. Die maximale Nutzlast wird aufgrund des
verringerten Gewichtes von Seil und Lasthaken um ca.
4 % gesteigert.
[0023] Diese erhebliche Steigerung der Spitzenlast
fällt bei größeren Hakenhöhen und mehr als 2-facher Ein-
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scherung noch deutlicher aus.
[0024] Legt man die oben genannten Daten des
Stahlseils sowie des Aramidseils zugrunde, ergibt sich
bei einer Hakenhöhe von 200 m bereits eine Spitzen-
lastanhebung von 41 % und eine Anhebung der maxi-
malen Traglast um ca. 7 %.
[0025] Bei Einsatz eines Stahlseils mit 20 t Maximallast
(Seildurchmesser 30 mm, Seilgewicht 4,52 kg/m) ergibt
sich im Vergleich zu einem Aramidseil mit einem Seilge-
wicht von 2,03 kg/m Folgendes: Bei einer Standard-Ha-
kenhöhe von 60 m und 2-facher Einscherung ergibt sich
bei Verwendung des Aramidseils eine Gewichtserspar-
nis (Lasthaken und Seil) von 850 kg, wodurch sich die
Last an der Spitze von 5,4 t bei Einsatz eines Stahlseils
auf 6,25 t, d.h. um ca. 16 % steigern läßt. Die Maximallast
kann um ca. 4,3 % gesteigert werden. Bei einer Haken-
höhe von 200 m läßt sich eine Steigerung des Spitzen-
lastmomentes um ca. 37,4 % und der Maximallast um
ca. 8,2 % erreichen.
[0026] Der obige Effekt wirkt sich um so stärker aus,
je größer der Kran ist. Bei Kranen, die mit 4-fach Ein-
scherung arbeiten und auch über größere Höhen fahren,
ergibt sich in dem oben genannten Beispiel (Hakenhöhe
60 m) mit einem Durchmesser des Stahlseils von 30 mm
und einem Seilgewicht von 4,52 kg/m eine Spitzenlast-
erhöhung von ca. 47 % und eine Erhöhung der maxima-
len Traglast um ca. 4,25 %.
[0027] Aus Figur 3 ergeben sich die Werte für eine
Hakenhöhe von 200 m und 4-Strang-Ausführung für ein
Stahlseil mit einem Seilgewicht von 4,52 kg/m und für
ein Aramidseil mit einem Seilgewicht von 2,03 kg/m. Wie
aus Figur 3 ersichtlich, wird die maximale Traglast um
ca. 8 % und das Spitzenlastmoment um ca. 290 % ge-
steigert.
[0028] Die genannten Beispiele zeigen, welchen er-
heblichen Einfluß das Seilgewicht auf das Lastmoment
in Abhängigkeit von der Hubhöhe hat. Bei Kranen in der
20 t Ausführung sind entsprechend der obigen Beispiele
bei freier Kranaufbauhöhe von ca. 60 m Spitzenlaststei-
gerungen von ca. 20 % und bei nicht seltenen Hubhöhen
von 200 m bis nahezu 40 % möglich. Bei Großkranen
mit großen Lasten, z.B. 40 t, die im 4-Strang-Betrieb ar-
beiten, ergeben sich Spitzenlaststeigerungen bei 60 m
Aufbauhöhe von ca. 50 % und bei 200 m Hakenhöhe bis
290 %. Wie oben ausgeführt, läßt sich die Erfindung bei
beliebigen Hebezeugen einsetzen. Um mit heute übli-
chen Stahlseilen eine derartige Leistungssteigerung zu
erzielen, müßten wesentlich größere, leistungsstärkere
Hebezeuge, wie z.B. ein 400 mt-Kran anstelle eines 300
mt-Krans, mit höheren Kosten eingesetzt werden.

Patentansprüche

1. Kran, mit einem oder mehreren Seilen beispielswei-
se zum Heben von Lasten oder zum Verstellen oder
Abspannen eines Auslegers, wobei es sich bei den
Seilen zumindest teilweise um Faserseile handelt,

dadurch gekennzeichnet, dass der Kran einen
Seilantrieb und eine Speichertrommel zur Aufwicke-
lung des Faserseils aufweist, wobei die Speicher-
trommel derart geschaltet ist, daß auf das Faserseil
stets eine Zugkraft ausgeübt wird, so daß das Fa-
serseil mit Vorspannung auf den Seilantrieb einläuft.

2. Kran nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daß es sich bei den Faserseilen um Aramidseile han-
delt.

3. Kran nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, daß es sich bei dem Kran um einen Turm-
drehkran, einen Fahrzeugkran, einen Wippausle-
gerkran, einen Hafenkran, einen Hafenmobilkran
oder einen Containerkran handelt.

4. Kran nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, daß der Seilantrieb als
Spillantrieb oder als Treibscheibenantrieb ausge-
führt ist.

5. Kran nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, daß es sich bei dem
Seilantrieb um einen Hubantrieb oder einen Ausle-
ger-Verstellantrieb handelt.

6. Kran nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, daß es sich bei dem
Kran um einen Turmdrehkran handelt und daß die
Speichertrommel am Gegenausleger angeordnet
ist.

7. Kran nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, daß es sich bei dem
Kran um einen Turmdrehkran handelt und daß der
Seilantrieb im Bereich der Turmspitze angeordnet
ist.

8. Kran nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, daß eine Wickelvorrich-
tung vorgesehen ist, mittels derer die Speichertrom-
mel mehrlagig bewickelbar ist.

9. Kran nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, daß das Seil eine 2-fa-
che, 4-fache oder mehr als 4-fache Einscherung auf-
weist.

10. Kran nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, daß ein Drallkompen-
sator vorgesehen ist, der dem Drehwinkelverhalten
des Seils eine Gegendrehung entgegensetzt.

11. Kran nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet,
daß der Drallkompensator elektrisch betrieben ist.

12. Kran nach Anspruch 10 oder 11, dadurch gekenn-

5 6 



EP 1 657 210 B1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

zeichnet, daß Mittel zur Drehmomenterfassung im
Seil vorgesehen sind.

Claims

1. A crane having one or more ropes, for example for
the raising of loads or for the adjustment or guying
of a jib, wherein at least some of the ropes are fibre
ropes, characterised in that the crane has a rope
drive and a storage drum for the winding up of the
fibre rope, with the storage drum being connected
such that a tensile force is always exerted onto the
fibre rope so that the fibre rope runs onto the rope
drive with pre-stress.

2. A crane in accordance with claim 1, characterised
in that the fibre ropes are aramid ropes.

3. A crane in accordance with either of claims 1 or 2,
characterised in that the crane is a tower crane, a
mobile crane, a luffing jib crane, a harbour crane, a
mobile harbour crane or a container crane.

4. A crane in accordance with any one of the preceding
claims, characterised in that the rope drive is made
as a capstan drive or as a traction sheave drive.

5. A crane in accordance with any one of the preceding
claims, characterised in that the rope drive is a lift
drive or a jib adjustment drive.

6. A crane in accordance with any one of the preceding
claims, characterised in that the crane is a tower
crane; and in the storage drum is arranged at the
counter-jib.

7. A crane in accordance with any one of the preceding
claims, characterised in that the crane is a tower
crane; and in that the storage drum is arranged in
the region of the top of the tower.

8. A crane in accordance with any one of the preceding
claims, characterised in that a winding apparatus
is provided by means of which the storage drum can
be wound up in multiple layers.

9. A crane in accordance with any one of the preceding
claims, characterised in that the rope has two-fold,
four-fold or more than four-fold reeving.

10. A crane in accordance with any one of the preceding
claims, characterised in that a twist compensator
is provided which sets a counter-rotation against the
angle of rotation behaviour of the rope.

11. A crane in accordance with claim 10, characterised
in that the twist compensator is operated electrically.

12. A crane in accordance with claim 10 or 11, charac-
terised in that means are provided for the torque
detection in the rope.

Revendications

1. Grue, comportant un ou plusieurs câbles, par exem-
ple pour le levage de charges ou pour le déplace-
ment ou le haubanage d’une flèche, les câbles étant
au moins en partie des câbles à fibres, caractérisée
en ce que ladite grue comporte une commande à
câble et un tambour pour l’enroulement du câble à
fibres, le tambour d’enroulement étant configuré de
telle sorte qu’une force de traction est exercée en
permanence sur le câble à fibres, de telle sorte que
le câble à fibres s’engage avec une précontrainte
dans la commande à câble.

2. Grue selon la revendication 1, caractérisée en ce
que les câbles à fibres sont des câbles en aramide.

3. Grue selon la revendication 1 ou 2, caractérisée en
ce que ladite grue est une grue à tour, une grue
mobile, une grue à flèche pivotante, une grue por-
tuaire, une grue portuaire mobile ou une grue de
manutention de conteneurs.

4. Grue selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisée en ce que la commande
à câble est réalisée sous la forme d’une commande
à cabestan ou d’une commande à poulie motrice.

5. Grue selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisée en ce que la commande
à câble est une commande de levage ou une com-
mande de déplacement de la flèche.

6. câble à fibres, selon l’une quelconque des revendi-
cations précédentes, caractérisée en ce que la
grue est une grue à tour et en ce que le tambour
d’enroulement est monté sur la contre-flèche.

7. Grue selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisée en ce que la grue est
une grue à tour et en ce que la commande à câble
est disposée dans la zone de la tête du mât.

8. Grue selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisée en ce qu’il est prévu un
dispositif d’enroulement, au moyen duquel le câble
peut être enroulé en plusieurs couches sur le tam-
bour d’enroulement.

9. Grue selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisée en ce que le câble com-
porte un mouflage double, quadruple ou supérieur
à un quadruple mouflage.
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10. Grue selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisée en ce qu’il est prévu un
compensateur de torsion, qui oppose une rotation
antagoniste au comportement de rotation du câble.

11. Grue selon la revendication 10, caractérisée en ce
que le compensateur de torsion est actionné élec-
triquement.

12. Grue selon la revendication 10 ou 11, caractérisée
en ce qu’il est prévu des moyens de détection du
couple de rotation dans le câble.
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